
 

 

c. 1 CIC 

 

„Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt.“  

„Die Canones dieses Codex betreffen allein die lateinische Kirche.“ 

 

von Martin Rehak 

 

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ (Hermann Hesse). Ob der erste Kanon des geltenden Kodex 

des kanonischen Rechts (lateinisch: Corpus Iuris Canonici, kurz CIC) aus dem Jahr 1983 diesem An-

spruch gerecht zu werden vermag, ist allerdings ungewiss.  

Vielleicht liegt dies daran, dass c. 1 CIC keine „creatio ex nihilo“, keine voraussetzungslose Neuschöp-

fung ist, sondern in einer rechtlichen Kultur und Tradition steht, die in einzelnen Rechtssätzen bis in 

neutestamentliche Zeit zurückreicht? Oder daran, dass c. 1 CIC mit wenigen fachsprachlichen Worten 

direkt zur Sache kommt?  

C. 1 des CIC/1983 hat erkennbar eine zweifache Funktion: Zum einen dient er einer Selbstvorstellung 

des Gesamtwerks, insofern – allerdings ohne nähere Erläuterung – die Begriffe „Kanon“ und „Kodex“ 

eingeführt werden. Zum anderen wird in sehr allgemeiner Form der hauptsächliche Adressatenkreis 

des CIC benannt, nämlich die katholischen Christen, die der „lateinischen Kirche“ zugehören.  

Der Begriff der „lateinischen Kirche“ wirft grundsätzliche und weitreichende Fragen nach der Struktur 

und dem Verfassungsrecht der Kirche auf. Für eine genaue Erklärung sind komplexe geschichtliche 

Entwicklungen und Zusammenhänge zu beleuchten (siehe dazu auch die Langfassung dieses Beitrags):  

Schon seit der Spätantike haben sich innerhalb des Römischen Reiches in der Kirche gewisse Unter-

schiede in Fragen der Theologie, der Liturgie und des Kirchenrechts bemerkbar gemacht, die auch ganz 

banal mit der in der Liturgie und von den Theologen benutzten Sprache – Latein oder Griechisch – 

zusammenhingen. Die Termini „lateinische Kirche“, „Lateiner“ (mit den ursprünglichen Gegenbegrif-

fen: „griechische Kirche“, „Griechen“) erinnern an dieses Phänomen, insofern sie jenen Teil der katho-

lischen Kirche bezeichnen, der sich ursprünglich in der Westhälfte des Römischen Reiches inkulturiert 

hat.  

Während des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) hat sich die Überzeugung gebildet, dass nicht 

nur der Gesamtkirche und den einzelnen Ortskirchen (Diözesen, Bistümern) eine spezifische ekklesiale 

Qualität und ekklesiologische Bedeutung zukommt, sondern auch den so genannten Rituskirchen. 

Hierunter haben die Konzilsväter die Summe jener Ortskirchen verstanden, die jeweils durch den in 

ihnen gepflegten Ritus – also die gleichen liturgischen Praktiken, kirchenrechtlichen Regelungen und 

Traditionen des geistlichen Lebens – und aufgrund einer eigenen Hierarchie eine abgrenzbare Einheit 

bilden. Die Eigenständigkeit der verschiedenen Riten begründet dabei zugleich eine relative Autono-

mie (nicht: Autokephalie) der einzelnen Rituskirchen, die daher in der kirchenrechtlichen Fachsprache 

heute passender mit dem Begriff der Eigenberechtigten Kirche (Ecclesia sui iuris, Kirche eigenen 

Rechts) bezeichnet werden. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rituskirche wird dabei nicht mehr 

territorial – d.h. über den Wohnsitz dort, wo sich ein bestimmter Ritus ursprünglich inkulturiert hatte 



 

 

– bestimmt, sondern personal. Die Zugehörigkeit wird gemäß den Regelungen des c. 111 CIC = cc. 29–

30 CCEO bei der Taufe festgelegt.  

Die lateinische Kirche ist in dieser Ekklesio-Logik eine Eigenberechtigte Kirche neben mehr als 20 wei-

teren Ecclesiae sui iuris in der katholischen Kirche. Sie ist zugleich aber eine Eigenberechtigte Kirche 

sui generis, weil sie über eine Reihe von Alleinstellungsmerkmalen verfügt:  

Sie ist die einzige Eigenberechtigte Kirche, bei der die Unterscheidung zwischen dem ursprünglichen 

Stammterritorium und der Diaspora im Laufe der Kirchen(rechts)geschichte aufgegeben wurde.  

Sie ist die einzige Eigenberechtigte Kirche, der sich der gesamtkirchliche Gesetzgeber mit einem eige-

nen Gesetzbuch angenommen hat.  

Sie ist, gemessen an der Zahl der zu ihr gehörigen Gläubigen, um ein Vielfaches größer als alle anderen 

Eigenberechtigten Kirchen zusammengenommen.  

Sie ist schließlich die einzige Eigenberechtigte Kirche, deren Ersthierarch zugleich Inhaber eines spezi-

fischen Petrusamtes ist, dessen Konturen das Erste Vatikanische Konzil mit den beiden Papstdogmen 

über die Unfehlbarkeit des Papstes bei der Verkündigung des Glaubens der Kirche sowie vom päpstli-

chen Jurisdiktionsprimat aufzuzeigen versucht hat. Im Anschluss an den damaligen Münchener Kir-

chenrechtler Klaus Mörsdorf hat in diesem Zusammenhang Joseph Ratzinger als junger Konzilsperitus 

zu bedenken gegeben, dass im Laufe der Geschichte die besondere patriarchale Jurisdiktion der Bi-

schöfe Roms den Blick auf den eigentlichen Sinngehalt des petrinischen Amtes verstellt und die Perso-

nalunion beider Ämter zu einer Vermischung des jeweiligen Amtsprofils geführt habe. Ratzinger sprach 

sich daher auch für eine Entflechtung der Ämter des Papstes und des Patriarchen des Abendlandes 

aus, die sich dann auch in der Struktur der Römischen Kurie spiegeln müsste. Ob dazu der Verzicht 

Benedikts XVI. auf den traditionellen Papsttitel „Patriarch des Abendlandes“ ein Schritt in die richtige 

Richtung war, ist umstritten. Denn der Titel mag sekundär und historisch überholt sein. Das damit be-

zeichnete Amt des Ersthierarchen der lateinischen Kirche hingegen ist geblieben.  

Wie ist nach alledem die Aussage des c. 1 CIC in einer knappen, aber kritischen kanonistischen Refle-

xion zu bewerten?  

Es sei bemerkt, dass der Kanon bei genauem Hinsehen die Inhalte des CIC/1983 nur verkürzt bzw. ide-

alisierend beschreibt. Denn tatsächlich finden sich dort etliche Normen, die durchaus das Verhältnis 

der lateinischen zu den nichtlateinischen Katholiken betreffen; und darüber hinaus Normen, die auch 

direkt oder indirekt nichtkatholische Christen oder sogar Ungetaufte betreffen.  

Umgekehrt sind in c. 838 § 2 CIC der Begriff „Gesamtkirche (Ecclesia universa)“ und in c. 135 § 2 CIC 

der Begriff „Kirche (Ecclesia)“ restriktiv auszulegen, da in Anbetracht der Autonomie der katholischen 

Ostkirchen hier sachlich jeweils die Lateinische Kirche gemeint ist.  

Der Umstand, dass die im CIC/1983 statuierte innerkirchliche Disziplin nicht das einzige existierende 

Gesetz in der katholischen Kirche ist, schärft den Sinn für die innere Fülle und Weite des Katholischen 

und lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass die Einheit der Kirche nicht aus der Uniformität der kirchli-

chen Rechtsordnung resultiert. Eine gewisse Pluralität sollte vielmehr der Normalzustand des Katholi-

schen sein – gemäß dem bekannten Merksatz: „In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus cari-

tas. (Im Notwendigen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in Allem Liebe)“.  


